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 Veröffentlicht am 13.09.1984

Norm

WG §41

Rechtssatz

Durch die Ausübung des Rechtes, die Umrechnung der auf Fremdwährung lautenden Forderung zum Stichtag der

Fälligkeit oder zum Zahlungstag zu wählen, wird die Fremdwährungsforderung endgültig in eine Forderung in

inländischer Währung umgewandelt.
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